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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.07.1990

Norm

StGB §32 Abs2

StGB §34 Z17

Rechtssatz

Ein Geständnis, das im Hinblick auf den (nicht vom Angeklagten verschuldeten) Tod des (einzigen) Belastungszeugen

und der damit gegebenen Beweislage ganz wesentlich zur Wahrheits:ndung beigetragen hat, ist als positive soziale

Leistung zu werten und fällt daher ganz erheblich ins Gewicht.
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